
2.9. Kulturgutschutzgesetz

füllung von Aufgaben, die sich aus diesem Gesetz er
geben.
(2) Der Minister für Kultur, der Minister des Innern 
und Chef der Deutschen Volkspolizei, der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen und die anderen zu
ständigen Minister und Leiter der anderen zentralen 
Staatsorgane organisieren und kontrollieren im Rah
men ihrer Aufgaben die Durchführung dieses Geset
zes und sichern die Schaffung der politischen, wis
senschaftlichen, materiellen und personellen Vor
aussetzungen für die Erfüllung der sich aus diesem 
Gesetz ergebenden Aufgaben. Sie gewährleisten, 
daß die für den Schutz und die Erhaltung des Kultur
gutes zuständigen staatlichen Organe und Einrich
tungen, wie Museen, Archive und Bibliotheken, 
planmäßig alle erforderlichen Maßnahmen durch
führen, die das Kulturgut der Deutschen Demokrati
schen Republik dem geistig-kulturellen Leben unse
rer Gesellschaft erhalten und erschließen.
(3) Die zentralen und örtlichen Staatsorgane ge
währleisten in ihrem Verantwortungsbereich den 
Schutz und die Erhaltung des Kulturgutes, Ordnung 
und Sicherheit beim Umgang mit Kulturgut sowie 
seine Erfassung und Registrierung. Sie sichern die 
gesellschaftliche Erschließung und Nutzung des in 
ihrem Bereich vorhandenen Kulturgutes und schaf
fen die nach diesem Gesetz erforderlichen materiel
len und personellen Voraussetzungen für den Schutz 
und die Erhaltung des Kulturgutes.

§4
Verantwortung
der zuständigen staatlichen Einrichtungen, 
der Kombinate, Betriebe, 
sozialistischen Genossenschaften, 
anderen juristischen Personen 
und der Bürger
(1) Die für die Arbeit mit dem Kulturgut zuständi
gen staatlichen Einrichtungen, wie Museen, Archive 
und Bibliotheken, tragen die unmittelbare Verant
wortung für den Schutz, die Erhaltung und die gesell
schaftliche Nutzung des Kulturgutes, das zu ihrem 
Bestand gehört. Sie organisieren und fördern die 
Einbeziehung dieses Kulturgutes in das geistig-kul
turelle Leben im Territorium und leisten auf Anfor
derung durch die zuständigen Staatsorgane Unter
stützung bei allen Maßnahmen zur Durchführung 
dieses Gesetzes. Sie pflegen und fördern die wissen
schaftliche Arbeit mit dem Kulturgut.
(2) Die Leiter der staatlichen und wirtschaftsleiten- 
den Organe, der Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen sowie anderer juristischer Personen gewähr
leisten, daß das in ihrem Bereich vorhandene Kultur
gut sicher aufbewahrt und vor Schaden und Verlust 
geschützt wird. Sie unterstützen die örtlichen Räte 
bei der Erfassung des Kulturgutes und arbeiten bei 
dessen Erhaltung eng mit den zuständigen staatli
chen Einrichtungen, wie Museen, Archiven und Bi

bliotheken, zusammen. Sie organisieren die Nutzung 
des Kulturgutes durch einen breiten Personenkreis 
und zu wissenschaftlichen Zwecken und fördern das 
künstlerische und kulturelle Volksschaffen.
(3) Bürger, die im Besitz von Kulturgut im Sinne 
dieses Gesetzes sind, erfüllen ihre Verpflichtungen 
zum Schutz ihres Kulturgutes durch eine vertrauens
volle Zusammenarbeit mit den örtlichen Räten bei 
der Erfassung und Registrierung des Kulturgutes; sie 
können sich bei der Pflege und Erhaltung des Kultur
gutes von den zuständigen staatlichen Einrichtun
gen, wie Museen, Archiven und Bibliotheken, fach
lich beraten lassen und sollen das Kulturgut bei Wah
rung seiner Sicherheit entsprechend ihren Möglich
keiten der wissenschaftlichen Arbeit und gesell
schaftlichen Nutzung zugänglich machen.

§ 5
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte
Die staatlichen Organe, Kombinate, Betriebe, Ein
richtungen und die sozialistischen Genossenschaften 
lösen die ihnen nach diesem Gesetz obliegenden 
Aufgaben unter Einbeziehung des Kulturbundes der 
Deutschen Demokratischen Republik und anderer 
gesellschaftlicher Organisationen; sie können dabei 
ehrenamtliche Mitarbeiter mit der Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben betrauen.

§ 6
Erfassung und Registrierung des Kulturgutes
(1) Kulturgut ist nach den dafür bestehenden 
Rechtsvorschriften zu erfassen und zu registrieren.
(2) Die Erfassung und Registrierung von Kulturgut, 
das nicht zum Volkseigentum gehört, erfolgt auf der 
Grundlage von Anmeldungen. Die Eigentümer, 
Verfügungsberechtigten oder Besitzer von Kultur
gut sind verpflichtet, besonders wertvolle Einzel
stücke sowie Sammlungen von Kulturgut, die natio
nale oder internationale Bedeutung haben, beim Rat 
des Kreises, Abteilung Kultur, anzumelden.

Schutz und Erhaltung des Kulturgutes

§ 7
(1) Die Rechtsträger, Eigentümer und anderen Ver
fügungsberechtigten sowie die Besitzer von Kultur
gut haben dieses zu schützen und zu erhalten. Diese 
Verpflichtung umfaßt die Sicherung des Kulturgutes 
vor Verlust, Beschädigung und Zerstörung, vor Ge
fährdungen durch Nutzung, Transport oder Lage
rung sowie seine Bewahrung vor Beeinträchtigungen 
und Schaden durch äußere Einflüsse oder durch Zer
fall.
(2) Die Erhaltung von Kulturgut umfaßt auch alle 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der ursprüngli
chen Substanz und Wirkung unter Berücksichtigung 
seiner normalen altersbedingten Veränderungen.
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